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Die schriftl.parl. Anfrage Nr. 1668/J-NR/88, betreffend "Rat 
für Studienreform", die die Abg. Dipl.-Vw. Dr. Stix und Ge
nossen am 25. Feber 1988 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Dem "Rat für Studienreform" gehören folgende Personen an: 

- prorektor Univ.Prof. Dr. Joachim DALFEN 
- Dipl.-Ing. Johannes GÄRNTNER 

- Univ.Prof. Dr. Peter GERLICH 
- M.ichael GNANT 
- Univ.Prof. MR Dr. Friedrich HARTL 
- sekt.Chef.Univ.Doz.Dr.Sigurd HÖLLINGER 
- Gruppenleiter HR Dr. walter KRAFT 
- Generaldirektor Dipl.lng. Manfred LEES 
- Dr. Michaele MORITZ 
- Dr. Renate RENDULIC 
- Dr. Gerhard RIEMER 
- Univ.-Ass. Dr. Martin SCHAUER 
- Dr. Gerfried SPERL 
- Dr. Bernhard VARGA 
- Johannes WIESER 
- Univ.-Doz. Dr. Helmut WURM 
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ad 2) 
Der "Rat für Studienreform" hat die Aufgabe, den Studienauf
bau hinsichtlich der Gliederung (Eingangsphase bzw. Orientie
rungsphase, zwei Abschnitte des Diplomstudiums, Doktoratsstu
diums), des Prüfungssystems und insbesondere der Problematik 
der teilweisen überlangen Studiendauer in manchen Studien
richtungen zu diskutieren und Vorschläge über eine Änderung 
auszuarbeiten. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit soll darüber hinaus ein 
Vergleich der österreichischen Studienvorschriften mit denen. 
der europäischen wirtschaftsgemeinschaft darstelle~. Dabei 
soll insbesondere erarbeitet werden, ob zwischen den allen
falls bestehenden EG-Regelungen Kompatibilität oder Wider
spruch besteht bzw. ob eine Anpassung dieser Regelung möglich 
ist. 

Letztlich soll versucht werden, eine Entlastung des Studien
rechtes durch eine Reduzierung der Normebenen herbeizuführen. 
Gegenwärtig wird das Studienrecht durch das AHStG, die ein
zelnen besonderen Studiengesetze, die jeweiligen Studienord
nungen und die Studienpläne geregelt. Durch eine Reduzierung 
bzw. Verlagerung einzelner Norminhalte in der Normebene des 
Stufenbaues der Rechtsordnung nach unten, soll einerseits 
eine gewisse Erweiterung der Autonomie und eine rasche flexi
blere Anpassung an die sich schnell ändernden Erfordernisse 
der Forschung und Lehre erreicht werden. 

ad 3) 
Erste Resultate sollen im Sommer 1988 vorliegen. 

Der Bundesministerg 
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